
 

Gemeinde Lindlar Der Bürgermeister 

 - Ratsbüro - 

Gemeinde Lindlar – Der Bürgermeister – Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar 
 

 
 
An alle 
Ratsmitglieder 

Auskunft erteilt: Diana Froitzheim 
Geschäftszeichen:  
Zimmer Nr.: 400 
Telefondurchwahl: (02266) 96 410 
Telefax: (02266) 96 7 410 
E-Mail: diana.froitzheim@gemeinde-

lindlar.de  
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 11.12.2009  

3. Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage reichen wir Ihnen die in der Einladung zur o.a. Sitzung angekündigten 
Sitzungsvorlagen zu 
 
TOP 11: Planung eines Mehrgenerationenhauses mit angegliederter barrierefreier 

Wohnbebauung auf dem Kirchengrundstück an der Jubilate-Kirche in 
Lindlar, auf dem Korb 

 - Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 - 
 
TOP 26: Veränderungsnachweis aufgrund von Fachausschussbeschlüssen bzw. 

aktualisierten Verwaltungsempfehlungen 
 
sowie die endgültige Fassung der Haushaltssatzung zu 
 
TOP 28: Haushaltssatzung 2010 
 
nach. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
 
Anlagen 



03. Sitzung Gemeinderat 16.12.2009 TOP 11 Mehrgenerationenhaus an der Evangelischen Kirche - VBB Nr. 4.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 10.12.2009 
 
Bauen, Planen, Umwelt, 
Denkmalschutz 
Ka/We 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 16.12.2009 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 11: Planung eines Mehrgenerationenhauses mit angegliederter barriere-
freier Wohnbebauung auf dem Kirchengrundstück an der Jubilate-
Kirche in Lindlar, Auf dem Korb 
- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 

Vorberaten im am TOP 
Bau- und Planungsausschuss 05.12.2006 7 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

12.05.2009 
24.06.2009 
15.12.2009 

6 
10.1 
12 

 

Sachverhalt: 

Zu diesem TOP 12 ist die Vorlage zum Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 
15.12.2009, TOP 12, nebst Anlagen zu verwenden. Die Ratsmitglieder werden gebeten, 
diese Vorlage nebst Anlagen zur Beratung im Gemeinderat mitzubringen. In dem Fall, 
dass jemand die Vorlage nicht mehr hat, kann im Ratsbüro eine Ersatzvorlage angefor-
dert werden. 
 
Die Verfahrensakte wird zudem in der Sitzung bereitgehalten. Bei Bedarf können die 
Ratsmitglieder hierin Einsicht nehmen.  
 
Entsprechend dem Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses wurde der 
Entwurf des Vorhabenenbezogenen Bebauungsplanes nach öffentlicher Bekanntma-
chung in der Zeit vom 27.10.2009 bis einschließlich 27.11.2009 öffentlich ausgelegt. 
Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
 
 
Der Vorlage zum Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 15.12.2009, TOP 12 wa-
ren beigefügt: 
 
- VBB Nr. 4 – Auf dem Korb – 
- Vorhaben- und Erschließungsplan 
- Begründung, einschl. Umweltbericht 
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- Satzung 
- Anlagen 
- 1. Schreiben vom 11.11.2009, Landschaftsverband Rheinland, Amt für Boden- 

     denkmal im Rheinland 
- 2. Schreiben vom 12.11.2009, Aggerverband 
- 3. Schreiben vom 20.11.2009, Rheinische NETZGesellschaft 
- 4. Schreiben vom 26.11.2009, Bürgerschreiben 
- 5. Aktenvermerk eines Bürgers vom 27.11.2009 
- 7. Stellungnahme des Architekten Harms vom 30.11.2009 
- 8. Stellungnahme der Evangelischen Kirche 
- 9. Durchführungsvertrag 
 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 
15.12.2009 unter TOP 12 die Beratung durchführen. 
 
Die nachfolgenden Beschlussvorschläge ergehen vorbehaltlich der Beschlussfassung in 
der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 15.12.2009, TOP 12: 
 

1. Landschaftsverband Rheinland, Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 
Schreiben vom 11.11.2009 

 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Anregung des LVR, Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, wird zur 
Kenntnis genommen. Im Falle von archäologischen Bodenfunden wird das Rhei-
nische Amt für Bodendenkmalpflege informiert. 
 
 

2. Aggerverband, Schreiben vom 12.11.2009  
 

2. Beschlussvorschlag: 
 
Mit Zustimmung des Vorhabenträgers werden die textlichen Festsetzungen hin-
sichtlich der zusätzlichen Regenwassermenge, die dem Kanal zugeführt werden 
darf, auf folgendes Maß festgesetzt:  
„Innerhalb des Plangebietes darf gesammeltes Regenwasser dem Kanalsystem 
in der Straße – Auf dem Korb – von 3200 m² befestigter Fläche (Gebäude, bauli-
che Anlage, Weg und Plätze) zugeführt werden.“ 
 
Wenn über das zulässige Maß Regenwassermengen dem Kanalsystem zuge-
führt werden sollen, sind durch den Vorhabenträger auf den Grundstücken priva-
te Regenwasserrückhaltungen zu erstellen. Die Größen der Anlagen werden 
durch das Abwasserwerk der Gemeinde bestimmt. 
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3. Rheinische NETZGesellschaft, Schreiben vom 20.11.2009  
 

3. Beschlussvorschlag: 
 
Bereits in der Begründung zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist die 
Trafostation erwähnt. Der Zugang ist sicherzustellen. Private Sicherungsmaß-
nahmen für den Standort und die Zuwegung haben die Betroffenen abgeschlos-
sen. 
 
Sollte die Trafostation bzw. die Zugänglichkeit oder Leitungsrechte das geplante 
Bauvorhaben behindern, wird der Vorhabenträger mit dem Versorger einver-
nehmliche Lösungen anstreben. Die Gemeinde Lindlar ist von allen Kosten frei-
zustellen. 
 
 

4. Bürgerschreiben vom 26.11.2009   
 
4. Beschlussvorschlag: 
 
Die Funktion des Mehrgenerationenhauses ist in der Begründung ausführlich 
dargestellt. Belästigungen der angrenzenden Wohngebiete werden nicht erwar-
tet. Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass die festgesetzten Lärmwerte für all-
gemeines Wohngebiet eingehalten werden müssen, daher wird ein zusätzliches 
Schallschutzgutachten nicht erforderlich. 

 
Der Bau einer Terrasse ist erforderlich, um insbesondere im Sommer bei schö-
nem Wetter auch die Außenanlagen sinnvoll nutzen zu können. Zudem ist die 
Terrasse zur Kirche ausgerichtet. Auch hier ist dem Vorhabenträger bekannt, 
dass die zulässigen Lärmwerte im angrenzenden allgemeinen Wohngebiet ein-
gehalten werden müssen. 
 
Der Außenaufzug mit Brücke ist dringend erforderlich, um allen Menschen den 
ungehinderten Zugang zum Mehrgenerationenhaus zu ermöglichen. Ein Fußweg 
mit 6 % Steigung ist nicht gleichwertig. 
 
Der Außenaufzug steht nicht in Konkurrenz zum Glockenturm der Kirche. Hier er-
folgte eine enge Abstimmung mit dem Landeskonservator. 
 
Die Anregung einer Erweiterung der Tiefgarage zu planen ist wünschenswert, je-
doch kann dieses nicht gefordert werden, da schon mit der bestehenden Planung 
11 Einstellplätze mehr geschaffen werden als nach Landesbauordnung erforder-
lich sind. Für größere Veranstaltungen stehen zudem in den Abendstunden in 
zumutbarer Entfernung weitere öffentliche Parkplätze zur Verfügung. 
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5. Aktenvermerk eines Bürgers vom 27.11.2009 
 

5. Beschlussvorschlag: 
 
Für das Gesamtprojekt werden bereits mehr Einstellplätze geplant als nach Lan-
desbauordnung erforderlich. Bei Großveranstaltungen stehen in zumutbarer Ent-
fernung öffentliche Parkplätze auch zukünftig zur Verfügung. 

 
 

Der Architekt und der Vorhabenträger haben die Notwendigkeit aufgezeigt. Die 
Gestaltung wurde mit dem Landeskonservator abgestimmt. Der Aufzug wird ne-
ben dem benachbarten Glockenturm ein städtebaulicher Akzent sein, jedoch wird 
er sich der Jubilate-Kirche mit ihrem Glockenturm deutlich unterordnet. 

 
Von dem Mehrgenerationenhaus, in dem auch Feiern, Versammlungen u. a. 
stattfinden, sind keine unvertretbaren Störungen auf das benachbarte allgemeine 
Wohngebiet zu erwarten. Bei diesen Veranstaltungen ist zu beobachten, dass 
die zulässigen Lärmwerte im angrenzenden Wohngebiet nicht überschritten wer-
den. Insofern ist auch kein Schallschutzgutachten erforderlich.  
  

 
6. Bürgerschreiben vom 26.11.2009  

 
6. Beschlussvorschlag: 
 
Vor Rechtskraft des Bebauungsplanes wird die Gemeinde mit dem Vorhabenträ-
ger einen Durchführungsvertrag abschließen. In diesem Durchführungsvertrag 
wird darauf geachtet, dass auch während der Bauzeit ausreichend Stellplätze 
sowohl für Besucher der Kirche als auch den Handwerkern zur Verfügung ste-
hen. 
 
In dem Vertrag wird auch geregelt, dass die Verkehrsflächen nur ausnahmswei-
se von Baufahrzeugen genutzt werden dürfen. Für dieses Bauprojekt sollte auf 
dem Grundstück ausreichend Kapazität geschaffen werden für die Lagerung von 
Baumaterialien sowie das Be- und Entladen der Fahrzeuge. 
 
Vor Beginn der Baumaßnahmen ist durch einen unabhängigen Gutachter der 
Zustand der Straßen zu dokumentieren. Die Kosten übernimmt der Vorhabenträ-
ger. Auch dieses wird im Durchführungsvertrag festgesetzt.  
 
Die textlichen Festsetzungen werden mit Zustimmung des Vorhabenträgers er-
gänzt, dass zwischen der Straße Im Winkel und dem Mehrgenerationenhaus 
keine direkte fußläufige Verbindung geschaffen wird.  
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten max. Dachhöhen sind einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 



 

03. Sitzung Gemeinderat 16.12.2009 TOP 11 Mehrgenerationenhaus an der Evangelischen Kirche - VBB Nr. 4.doc 

5

7. Durchführungsvertrag 
 
7. Beschlussvorschlag: 
 
Dem Durchführungsvertrag wird zugestimmt. 
 
 

 
8. Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 und des § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des ErbStRG vom 
24.12.2008 (BGBI.   I S. 3018 ff) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994. (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der 
Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2004 (GV 
NRW S. 96) wird der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 – Auf dem Korb -, 
bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, als Satzung be-
schlossen. 
 
 

 
 

 
 

 

     

Günther Kappe  Petric Newrzella 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 02.12.2008 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 16.12.2009  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 26: Veränderungsnachweis aufgrund von Fachausschussbeschlüssen 
bzw. aktualisierten Verwaltungsempfehlungen 

Vorberaten im am TOP 
Haupt- und Finanzausschuss  09.12.2009 6 

 

Sachverhalt: 

Der aktualisierte Veränderungsnachweis zum Haushalt 2010 und die Finanzplanung 
2010 bis 2013 einschl. Haushaltssicherungskonzept ist der Vorlage als Anlage beige-
fügt.  

Beschlussvorschlag: 

Die Beschlussfassung erfolgt unter TOP– Haushaltssatzung 2010.  

 

 

     

Werner Hütt  
Gemeindekämmerer 

   Dr. Hermann-Josef Tebroke
Bürgermeister 
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